
— der Kommission die Kosten des Verfahrens und die von der 
Klägerin zu tragenden notwendigen Auslagen, konkret Rei
sekosten und Honorare ihres Rechtsanwalts, aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin vertreibt aus Tunesien eingeführtes Dicalciumphos
phat, das bis 1994 unter der Bezeichnung „Calciumhydrogenor
thophosphat (Dicalciumphosphat)“ in die Unterposition 2835 
[25] 90 der Kombinierten Nomenklatur eingereiht war. Die 
portugiesischen Zollbehörden verfügten, das Dicalciumphosphat 
in den stark abgabebelasteten KN-Code 2309 90 98 „Zuberei
tungen von der zur Fütterung verwendeten Art — andere“ der 
Kombinierten Nomenklatur eingereiht wurde. Gleichzeitig 
wurde dasselbe Erzeugnis in Frankreich, dem Vereinigten König
reich und Spanien, die fast die Gesamtmenge des in Tunesien 
gewonnenen Dicalciumphosphats aufnehmen, in die Unterposi
tion 2835 [25] 90 zum Nullsatz eingereiht. 

Die Klägerin habe die Kommission aufgefordert, Maßnahmen 
zur Harmonisierung der zolltariflichen Einreihung von Dical
ciumphosphat zu erlassen, die Kommission sei jedoch nicht 
tätig geworden. Sie habe den Erlass einer Entscheidung über 
die Harmonisierung in Bezug auf Dicalciumphosphat bis 2005 
hinausgezögert. Im Dezember 2008 habe die Kommission einen 
ausdrücklichen Rechtsakt mit negativem Inhalt erlassen, mit 
dem festgestellt worden sei, dass die Einreihung von Dicalcium
phosphat in den KN-Code 2309 in den unterschiedlichen Mit
gliedstaaten unstreitig und einheitlich sei, und es folglich abge
lehnt worden sei, Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Ein
reihung zu erlassen. Die Kommission habe Originaldokumente 
in ihrem Besitz, die belegten, dass das Dicalciumphosphat, das 
aus Tunesien, dem größten Lieferanten der Gemeinschaft, ein
geführt werden, in Frankreich und in Spanien in die Unterposi
tion 2835 25 90 eingereiht werde, und sie habe Mittel, in Er
fahrung zu bringen, dass jedenfalls auch im Vereinigten König
reich diese Einreihung vorgenommen werde. Die bloße Behaup
tung, dass keine Probleme der Einreihung des Phosphats in 
anderen Mitgliedstaaten bestünden, sei nur zur Hälfte wahr, 
weil nicht gesagt werde, dass in diese Mitgliedstaaten kein Di
calciumphosphat aus Tunesien eingeführt werde. Die Kommis
sion sei verpflichtet gewesen, zu prüfen, ob das aus Tunesien 
eingeführte Dicalciumphosphat eine aus anderen Ursprungslän
dern eingeführten Ersatzstoffen ähnliche Zusammensetzung 
habe, was nicht geprüft worden sei, obwohl die Kommission 
Kenntnis von einer verbindlichen Zollmitteilung in Frankereich 
gehabt habe. Die Antwort der Kommission auf die Beschwerde 
der Klägerin rechtfertige von einander abweichende und daher 
notwendigerweise fehlerhafte zolltarifliche Einreihungen, sie 
stütze sich auf nicht zutreffende Annahmen und treffe keine 
einzige Maßnahme zur Harmonisierung der Kriterien für die 
Einreihung, indem sie die frühere ungewisse Sachlage beibehalte. 

Die portugiesischen Gerichte hätten die Entscheidungen der por
tugiesischen Zollbehörden bestätigt, ohne ein Vorabentschei
dungsersuchen an den Gerichtshof zu richten, wozu sie ver
pflichtet gewesen wären. In den meisten Mitgliedstaaten, die 
Dicalciumphosphat aus Tunesien einführten, werde die Ware 
in den KN-Code 2835 [25] 90 eingereiht. Diese Divergenz 
bei der zolltariflichen Einreihung, die sich in der Besteuerung 
widerspiegele, habe die Klägerin vom spanischen Markt ver
drängt, wo das Dicalciumphosphat infolge seiner zolltariflichen 

Einreihung in die Unterposition 2835 [25] 90 von Abgaben 
befreit sei. 
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die angefochtene Entscheidung für nichtig zu erklären; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin die Nichtiger
klärung der Entscheidung C(2008) 7846 final der Kommission 
vom 10. Dezember 2008, mit der die Kommission die für ver
pflichtend erklärten freiwilligen Beiträge, die von den Interpro
fessionellen Verbänden bei den Angehörigen der von ihnen ver
tretenen Berufsstände zum Zweck der Finanzierung der von den 
Verbänden durchgeführten Aktionen erhoben werden, als staat
liche Beihilfe im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EG eingestuft hat. 

Die Klägerin macht einen materiellen Klagegrund geltend: 

— Die Kommission verkenne den Begriff der staatlichen Bei
hilfe im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EG, da sie, entgegen der 
Auffassung der französischen Regierung, diese freiwilligen 
Pflichtbeiträge als parafiskalische Abgaben, d. h. als staatliche 
Einnahmequellen, einstufe, obwohl 

— das Verfahren der Anerkennung interprofessioneller Ver
bände und der Ausdehnung interprofessioneller Verein
barungen keine Mittel des Staates seien, eine bestimmte, 
vorab definierte Politik umzusetzen; 

— die Bemessungsgrundlage, die Höhe, die Zweckbestim
mung und die Verwendung der freiwilligen Pflichtbei
träge von den interprofessionellen Verbänden festgesetzt 
würden, ohne dass die Verwaltungsträger in irgendeiner 
Weise Einfluss nähmen; 

— die freiwilligen Pflichtbeiträge zwingend für die Finanzie
rung der Aktion, für die sie bestimmt seien, zu verwen
den seien und niemals den Verwaltungsträgern zur Ver
fügung gestellt würden; 

— diejenigen, die einen freiwilligen Pflichtbeitrag leisten 
müssten, zwingend von den durch ihn finanzierten Ak
tionen profitierten und der Beitrag daher von der Ge
samtheit der Branchenangehörigen in ihrer Eigenschaft 
als Käufer oder Verkäufer des betreffenden Produkts ge
tragen werde.
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